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RS OGH 1959/12/10 Bkd61/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.12.1959

Norm

DSt 1872 §2 H

Rechtssatz

Schon die Aufnahme des eines Verbrechens Verdächtigten, auch wenn dieser gegen Gelöbnis aus der

Untersuchungshaft entlassen wurde, in die Wohnung verstößt gegen Ehre und Ansehen des Rechtsanwaltes.
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